
Ihr Legat für die Natur 
im Aargau

Naturwerte sichern
Arten fördern 
Menschen sensibilisieren



BirdLife ist die weltweit grösste Naturschutzorganisation 
und in 120 Ländern der Erde vertreten. Gleichzeitig ist 
unsere Organisation bis in die Gemeinden durch lokale 
Vereine aktiv. Damit ist BirdLife ein einzigartiges Netz-
werk von lokal tätigen Menschen mit einer globalen Kraft. 
Die natürlichen Lebensräume mit ihrer Flora und Fauna, 
für deren Schutz und Förderung wir uns hier einsetzen, 
sind vielen Einflüssen ausgesetzt. Diese wirken grenzen-
los. Durch unsere einzigartige Organisationsstruktur sind 
wir lokal, überregional und global wirksam.

BirdLife Aargau ist der Dachverband von 120 Natur-
und Vogelschutzvereinen in unserem Kanton. Mit rund 
14‘500 Mitgliedern geben wir der Natur im Aargau eine 
starke Stimme. Gemeinsam besitzen und pflegen wir 

Reservate, setzen uns für den Artenschutz ein und bieten 
in Kursen und auf Exkursionen einer breiten Bevölkerung 
die Möglichkeit, die Zusammenhänge natürlichen Lebens 
zu erleben und zu verstehen.

Ihr Legat 
wirkt konkret 
für die Natur 
und das Leben 

Mit Ihrem Legat erhalten und fördern wir die Viel-
falt der Lebensräume. Damit setzen Sie ein Zeichen 
für den Reichtum der Arten und der genetischen 
Vielfalt. Mit Ihrer Hilfe arbeiten wir am ökologisch 
nachhaltigen Umgang mit der Natur und für eine 
gesunde Zukunft.
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Zukunft schenken



So gestalten Sie Zukunft durch 
eine letztwillige Verfügung

Frei verfügbare 
Quote

Mit einem rechtsgültigen Testament 
schaffen Sie klare Verhältnisse. 
Damit ermöglichen Sie eine geregelte 
Erbverteilung und verhindern Streitigkeiten. 
Sie selbst entscheiden, welche Personen 
und Organisationen Sie berücksichtigen 
möchten. 
So können Sie sich über Ihr Leben hin-
aus für eine Sache engagieren, die Ihnen 
wichtig ist.

Ohne Testament fällt Ihr Vermögen 
an die gesetzlichen Erben oder an den 
Staat.

Gemäss Erbrecht erben die Nachkom-
men. Pflichtteilgeschützte Erben sind die 
Kinder, der Ehepartner und allenfalls die 
Eltern. Nachdem Sie diese berücksichtigt 
haben, können Sie über den verbleiben-
den Teil Ihres Vermögens frei bestimmen. 

Mit der freien Quote haben Sie die 
Möglichkeit, eine Organisation Ihrer 
Wahl zu unterstützen.
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freie Quote

Erbteilung mit Testament      
ohne gesetzliche Erben (verwitwet, 
alleinstehend, keine Kinder)

100 %

Testament verfassen

Gemeinde / Kanton

Erbteilung ohne Testament      
ohne gesetzliche Erben (verwitwet, 
alleinstehend, keine Kinder)

100 %

Erbteilung ohne Testament
verheiratet, mit Kindern

Ehepartner
Kinder

50 % 50 %

Ehepartner
Kinder
freie Quote

Erbteilung mit Testament
verheiratet, mit Kindern

25 %
37,5 %

37,5 %



Ein Testament erstellen 
und hinterlegen

Erbformen

Damit ein Testament rechtsgültig ist und korrekt umge-
setzt werden kann, sind folgende Regeln zu beachten: 
 
• Handschriftlichkeit von Anfang bis Ende
 
• Eigenhändige Angabe von Jahr, Monat und Tag sowie
 Unterschrift am Tag der Niederschrift
 
• Nachträgliche Änderungen müssen als solche ge-
 kennzeichnet, von Hand geschrieben und wiederum
 mit Datum und Unterschrift versehen sein 
 
• Korrekte Angaben zu den eingesetzten Begünstigten
 (Namen und Adressen)

Legat für BirdLife Aargau 
Mit einem Legat hinterlassen Sie BirdLife Aargau einen 
bestimmten Geldbetrag, Wertschriften, Immobilien 
oder andere Sachwerte. 

BirdLife Aargau als Miterbe 
Wenn Sie BirdLife Aargau als Miterben einsetzen, ver-
machen Sie unserem Verband einen prozentualen 
Anteil Ihres Vermögens. BirdLife Aargau wird Mitglied 
der Erbengemeinschaft. 

BirdLife Aargau als Alleinerbe 
Wenn keine Pflichterben bestehen, können Sie BirdLife 
Aargau auch als Alleinerben einsetzen. 

Begünstigung von BirdLife Aargau 
Sie können BirdLife Aargau als Begünstigten einer 
Lebensversicherungspolice bestimmen.

Das Wichtigste an Ihrem 
Testament ist, dass es 
aufgefunden wird. Sie 
können es persönlich 
aufbewahren. Eine siche-
re Aufbewahrung bieten 
auch die Kanzlei der 
Wohngemeinde, Notare 
oder Treuhänder an. Für 
den Vollzug Ihres letzten 
Willens können Sie einen 
Willensvollstrecker be-
stimmen. Er informiert 
die Erben und gemäss 
Ihrem letzten Willen 
eine oder mehrere von 
Ihnen begünstigte Or-
ganisationen. Für einen 
reibungslosen Ablauf 
einer Erbteilung ist die 
Benennung einer Fach-
person z.B. eines Notars, 
eines Finanzberaters, 
eines Vertreters einer 
Bank oder einer Amts-
stelle empfehlenswert.

Rechtsgültiges Testament



Beispiel für ein Legat

Beispiel für das Ein-
setzen als Miterben

Formulierungsbeispiele



Ann Walter
Kommunikation und 
Fundraising BirdLife Aargau
ann.walter@birdlife-ag.ch

Kathrin Hochuli
Geschäftsführerin BirdLife Aargau
Geschäftsstelle
Pfrundweg 14, 5000 Aarau
Tel. 062 844 06 03
info@birdlife-ag.ch
www.birdlife-ag.ch

Post Konto 50-99-3
IBAN CH49 0900 0000 5000 0099 3

Bei BirdLife Aargau haben wir uns auf Fragen 
rund um Vermächtnisse vorbereitet und zei-
gen Ihnen unseren buchhalterischen Umgang 
mit Legaten, sowie die Finanzierungspraxis 
mit dem uns anvertrauten Geld an Beispielen 
transparent auf.

Für die Beratungen rund um Ihr persönliches 
Testament können wir Ihnen gerne unabhän-
gige Fachpersonen vermitteln. Dies tun wir 
auch dann, wenn Sie sich am Ende nicht für 
unsere Organisation entschliessen sollten.

Wir sind bei Fragen für Sie da. 
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